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#ST# Bundesbeschluss
über die Genehmigung der Geschäftsführung

und der Rechnung der Alkoholverwaltung
für das Geschäftsjahr 1970/71

(Vom 9. Dezember 1971)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in einen Bericht des Bundesrates vom I.September 19711>,

beschliesst:

Einziger Artikel

Die Geschäftsführung und die Rechnung der Alkoholverwaltung für die
Zeit vom I.Juli 1970 bis SO.Juni 1971 werden genehmige. Die zur Verteilung
verfügbare Summe wird wie folgt verwendet :

Franken

Zuweisung an den Bund (zuhanden der AHV) 12 Franken auf
den Kopf der Wohnbevölkerung (6 269 783) 75 237 396. —

Zuweisung an die Kantone 12 Franken auf den Kopf der Wohn-
bevölkerung (6 269 783) 75 237 396.—

Einlage in den Reinertragsausgleichfonds 12 000 000.—
Einlage in den Bau- und Erneuerungsfonds l 200 000.—
Vortrag auf neue Rechnung 2 764.60

163677556.60

Also beschlossen vom Nationalrat

Bern, den I.Dezember 1971

Der Präsident : Vontobel
Der Protokollführer: Hufschmid

1> Im BB1 nicht veröffentlicht.
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Also beschlossen vom Ständerat

Bern, den 9. Dezember 1971

Der Präsident : Bolla
Der Protokollführer: Sauvant

Der Schweizerische Bundesrat beschliesst:

Veröffentlichung des vorstehenden Bundesbeschlusses im Bundesblatt.

Bern, den 9. Dezember 1971

Im Auftrag des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundeskanzler :
Huber
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